
  

Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Bürgerbeteiligung, 
Völkerverständigung und Integration -

Punkt 20 der öffentlichen Sitzung am 08. Februar 2011

Vorlagen-Nr. 11-V-10-0002

Bürgerbegehren nach § 8 b Hessische Gemeindeordnung (HGO) - "Initiative für bürgernahes 
Bauen am Platz der deutschen Einheit in Wiesbaden"

Beschluss Nr. 0025

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Bürgerbegehren der "Initiative für bürgernahes Bauen 
am Platz der deutschen Einheit in Wiesbaden" nicht die Voraussetzungen des § 8 b HGO erfüllt. 
Somit wird es als unzulässig zurückgewiesen.

(antragsgemäß Magistrat 11.01.2011 BP 0024)
 

 

Wiesbaden,     .02.2011

Spallek
Vorsitzender
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